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liturgiſchen Handlungen dagegen vertreten die Gläubigen ſelbſt die
Stelle der liturgiſchen Perſon ud ſind dazu ermächtigt und befähigt
auf Grund des allgemeinen Prieſtertums. Solche Volksandachten
ſind der Roſenkranz, der Kreuzweg, Oelbergandachten, Nach
mittagsandachten In der Vulgärſprache Mögen auch Underte
und Tauſende von Gläubigen ſolchen Andachten ſich aktiv be
eiligen, E tragen dieſe Andachten wohl den Charakter einer öffent⸗
lichen Kulthandlung, aber leiben immerhin Privatkult.“) Selbſt der
Umſtand, daß auch ein Prieſter als Privatperſon die ndacht leitet
oder derſelben beiwohnt, ändert QAn dieſem Charakter nichts Es
mögen Kloſterbrüder und Ordensfrauen Im Chore ſogar ihr Ofſizium
auf Grund der Kloſterregel (ten und ſingen, o räg dennoch ihr
Ult nicht liturgiſchen Charakter, weil der gottbeſtellte Liturg
und dieſer Mangel nicht Ur Kloſtergeſetze gehoben werden kann.

III Gemiſcht⸗liturgiſche Handlungen.
Nicht ſelten kommt In großen und In leinen Pfarrkirchen or,

daß Volksandachten, wie ſie Uunter II beſchrieben wurden, mit tur.
giſchen Akten In engſte Verbindung gebracht wurden, ird ein
Roſenkranz gebetet, während Iu der Monſtranz bder Iu der VI
das Allerheiligſte ausgeſetzt iſt Obwohl der Roſenkranz Volksandacht
iſt, behält doch die Ausſetzung, die ſakramentale Segenſpendung und
die Repoſition ihren liturgiſchen Charakter und iſt unerlaubt, daß
ein Sakriſtan oder gau eine rau den Drehtabernakel wendet. Den
ſelben gemiſchten Charakter räg auch eine Privatmeſſe, während
welcher das Chorperſonal oder das Volk liturgiſche oder unliturgiſche
Texte ſingt, weil der Prieſter nicht ſingt und Prieſter und olk wohl
nehbeneinander betätigt ſind, Aber ihre Handlungen nicht ineinander ein⸗
greifen und einen geſchloſſenen Organismu bilden. Us dieſem
innern Grunde iſt CS ſtatthaft, während einer Privatmeſſe deutſche
Geſänge vorzutragen, während die Einheit der Kulthandlung leiden
würde enn V missa Solemnis oder antata 3U dem lateiniſchen
Texte des Prieſters die lingua VUlgaris als ergänzend treten würde.

Die Fragepflicht des Beichtvaters und ihr Mißbrauch.
on päpſtl Hausprälat, Univerſitäts

Profeſſor Dr OE  E (Würzburg).

Vor einiger Zeit erſchien ein rif  en ber den Mißbrauch,
deſſen ſich Beichtväter gegenüber Gymnaſialſchülern chuldig gemacht
hätten, was durch eine El von frappanten Fällen und dann noch
durch einen geradezu raſſen Fall beleuchtet wurde deſſen man den
Beichtvater einer Mädchenſchule beſchuldigte. Es wurde In dieſer
Art 3u fragen eine Belehrung, 10 geradezu eine Anleitung 3 geſchle

Aehnlich Ote impedimentum publicum und publici juris.
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lichen Verirrungen geſehen und dies gegen das Bußgericht ge⸗
beutet. Wir wiſſen nicht, ob der Inhalt des Schriftchens auf Wahr⸗
heit beruht wenn aber auf ahrhei beruhen würde, dann müßten
ir geſtehen, daß In den angegebenen Fällen faſt durchgehends eine
ungehörige, 10 verführeriſche Uebung der Fragepflicht vorläge. Daß

Dinge dem Bußgerichte Eintrag tun, iſt außer Zweifel Wir
wiſſen daß ein Vater ſeine Knaben katholiſch erziehen läßt, ſein
Mädchen aber proteſtantiſch: „V N eS eben Vor der Beicht be
wahren.“ Ob ETL 68 damit auch bor der Sünde bewahrt, wird die
Zukunft lehren. Möge nicht etwa erſt recht eine ittere Erfahrung
als Strafe über ihn kommen! Man muß aber wirklich Ugeben, daß
doch öfters Klagen über ungehörige Fragen aut werden nd darf
doch nicht ohne weiteres alle Klagen als unberechtigt abweiſen, und
S iſt darum wohl gut, die Fragepflicht überhaupt und die Frage⸗
Pflicht In Bezug auf das Gebot naher zu erörtern

Zuerſt einige orb merkungen! Gewiß iſt der Mißbrauch
der Fragepflicht nicht allgemein oder aſt allgemein oder auch nUUL
weit verbreitet oder wenigſtens nicht V häufig, daß ſich bor dem
Bußſakramente Uten müßte. Der eine Fall von Mißbrauch wird
beklagt; die richtige Praxis wird wohl empfunden, aber redet
nicht davon Es gibt aber auch zahlreiche Perſonen, welche angeſichts
ſolcher Klagen verſichern, ihnen ſei mn ihrem ganzen Leben noch
niemals eine ungehörige rage vorgelegt worden. Man muß doch
auch unterſcheiden ungehörige und unbequeme oder unan
genehme Fragen Nicht jede Frage, die dem Beichtenden unangenehm
oder läſtig iſt, iſt auch ungehörig. Es kann aber ſein, daß der eine
oder andere wirklich eine Ungeſchicklichkeit begeht

Es kommt auch ſehr darauf 0  7 was das Beichtkind 9E·
beichtet, wodurch eS Anlaß 3 einer ſolchen Frage egeben hat Da
kann C8 ſein, daß das Beichtkind, das von der un frei iſt, über
irgend ſich ſelbſt ungeſchickt angeklagt und ſo Anlaß zur rage
gegeben hat Es kann aber auch ſein, daß das Beichtkind olche
Sünden, kleinere und rößere, ohne Scheu begeht, aAber ſich ſehr
entrüſtet zeigt, wenn S darnach gefragt wird Unverſchämt Im
Sündigen, aber ver  ãm bei der Anklage. Es kann ſein, daß eS
nicht Trötet bei ſchlimmen Scherzen, daß es vielleicht auch 1ot wird
bei der Leſung ſeiner Romane, aber nicht eil ihm dte Schamröte
ins Geſicht ſteigt, ſondern weil das Feuer der böſen Luſt durch das
Leſen Iin ihm entzündet wurde, daß 68 aber dann umſo empfind  —  2
licher iſt, enn der Beichtvater den Schleier lüften möchte  —  7 eln
rankes Glied des Körpers chmerzt bei der Berührung. Prüderie
wohnt oft mit innerer Schlechtigkeit zuſammen. Es kommt 10 auch
nur oft bor, daß der Beichtvater nur mit Mühe enn Geſtändnis
erlangen kann über Dinge, man eine unverſchuldete Unkenntnis
nicht annehmen kann, deren Verſchweigen alſo eine ungültige Beichtebewirken würde.
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Es kann auch ſein, daß das Beichtkind den Beichtvater voll
ſtändig mißverſtanden hat, oder daß der Beichtvater, eil eLr auf dieſem
ebiete gar 3u naiv und unbefangen oder unerfahren iſt, Ausdrücke,
Redewendungen gebraucht, die von dem Beichtkinde auf Dinge be
zogen werden, Qan die der Beichtvater gau nicht gedacht hat

Es iſt gewiß ungehörig, wenn die Beichtkinder nach der
Beicht über die Vorgänge In der Beichte indiskret reden, weil der
Beichtvater ſich 10 gar nicht verteidigen kann, nd ES kann dadurch
ſchwer geſündigt werden; noch ungehöriger iſt ES, die Beicht  2  —
inder die Fragen und Ermahnungen des Beichtvater in Sachen
des echſten Gebotes Jum Gegenſtande einer wenig ſauberen nter.
haltung machen. Nichtsdeſtoweniger gilt die Mahnung Ballerini's,
daß der Beichtvater E ſo reden ſolle, als ob ſeine Worte vor
vielen erzählt würden. Darum mahnen Uuns olche Klagen zur Vor⸗
icht können uns aber doch von der Fragepfli nicht entbinden.

II
Wann beſteht nun die Fragepflicht?
Eigentlich ſollte das Beichtkind ſich ſo anklagen, daß der Beicht⸗

Qater nichts fragen brauchte und S iſt ein Mißbrauch, enn das
ſelbe die Fragen des Beichtvaters 0  artet, obwohl es ſich der Un⸗
vollſtändigkeit ſeiner Beicht bewußt iſt Denn ſehr EI kann * ſein,
daß der Beichtvater entweder Qus Unachtſamkeit und Vergeßlichkeit
oder QAus einer gewiſſen Nachläſſigkeit oder weil die Anklage über⸗
Qu keinen Anhaltspunkt bietet, nicht fragt und ſo die Beicht U  2  —
bar unvollſtändig und ſakrilegi wird. Doch braucht man etztere
nicht immer anzunehmen, weil die Leute infolge einer ganz merk⸗
würdigen Selbſttäuſchung ſich mit dem Verhalten des Beichtvaters
beruhigen (Er hat 10 nicht gefragt“) und ihre Vorbereitung für
genügen halten.

Der Beichtvater muß alſo fragen, wo E1 die Orbe⸗
reitung als mangelhaft erkennt. Es iſt nicht gut, den mangel⸗
haft Vorbereiteten fortzuſchicken, QAmi C— ſich beſſer vorbereite; denn

CS ſich Aunt Ungebildete handelt, werden dieſelben auch nach längerer
Zeit nicht beſſer vorbereitet zur Beicht zurückkommen, während ſie
mit Hilfe eines geduldigen Beichtvaters El hätten vorbereitet
werden können, und auch wo Leichtfertigkeit die Urſache ſt, iſt ‘eS
im allgemeinen beſſer wenn der Beichtvater jetzt das Notwendige
mit dem Beichtenden durchgeht. bn kehrt uns vielleicht nicht
mehr zur Beicht zurück. Es iſt miu erſt Qus neueſter Zeit der Fall
erzählt worden, daß Enn mii bekannter Studierender bei einer De
votionsbeicht zur beſſeren Vorbereitung weggeſchickt worden iſt, ſeit
der Zeit überhaupt nicht mehr gebeichtet hat und jetzt dem Unglauben
verfallen iſt Die Fragepflicht alſo I1 dann ein, wenn der Beicht  2
Qter Gus irgendeinem Grunde, komme dieſer QAus der Beicht
des Pönitenten oder QAus ſeiner Privatkenntnis, vernünftigerweiſe an
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der Vollſtändigkeit der Cl oder den notwendigen Erforder⸗
niſſen des Bußſakramentes zweifelt, und zwar erſtre ſie ſich auf
alles und nur das, was der Beichtvater wiſſen muß, ſein drei—

Amt als Lehrer, Richter, Arzt 3 üben. Sie tritt alſo emn!
Wenn bei ſchweren Sünden die Zahlenangabe Es

Are aber unvernünftig, immer eine genaue Zahlenangabe 3u fordern
bei inneren Sünden, die ſich ſo leicht vervielfältigen und wo

* ohnehin ſo er iſt, den Zahlenunterſchied feſtzuſtellen, wie bei
unreinen Gedanken, Begierden, die jemand tagelang beſchäftigen.
a, S kann ſein, daß ſe bei chweren Todſünden die Zahl nicht
beſtimmt angegeben werden kann. Ein onſt gewiſſenhafter, auf ſich
achtender Menſch wird 8 ja wiſſen, venn EL mit vollem Bewußt—
ein einer Verſuchung zugeſtimmt oder gar eine Todſünde begangen
hat Aber eine Perſon, die aus der nzu ein Gewerbe macht oder
ein Konkubinarius, wird ſelbſt hier oft annähernd die Zah der
Sünden angeben können. Man muß fragen

das Beichtkind ſich im allgemeinen anklagt: „Ich
age mich an Über Sünden in Gedanken, Worten, Werken.“ „O
gabe licht gemordet, geraubt, geſtohlen; er anderen Sünden gebe
ich mich ſchuldig.“ Das Beichtkind iſt 10 verpflichtet, alle Sünden
auch der nach anzugeben, C8 reicht alſo eine allgemeine Anklage
nicht aus Es wäre aber ein Irrtum, von Kindern, Halbblödſinnigen,
Taubſtummen, Stammelnden, Verwirrten, Skrupulanten immer 96

erfahren 3u wollen, vie die Sache ich verhalten hat Hier wird
der Beichtvater trotz aller Bemühungen nicht viel erreichen. Freilich
muß er auch hier fragen, aber we nan ſieht, daß nNan nach einigen
Fragen nicht weiterkommt, ſo ſoll nan den Beichtenden nicht weiter
beläſtigen. AIH Praxis GConfess. 20 bOS duas VGI HreES inter-
rOgationes 10 debet angi Confessarius, 81 61 udieium guod
AElt Videtur nimis Confusum; IIAIII X Conscientiis implicatis 61
Contusis moraliter impossibile 681 majorem (laritatem Spérare.
Man muß fragen

wenn nan vernünftigerweiſe N der Reue zweifelt. Für
gewöhnlich aber iſt die ordnungsgemäß abgelegte Beicht ſelbſt oin
Zeichen der Reue, 5 nicht beſondere Gründe für das Gegenteil
ſprechen.

Ferner beſteht Fragepflicht: wenn ſich Reſtitution
handelt Hier iſt regelmäßig die Frage zu ſtellen, 0 bereits das
fremde Eigentum zurückgegeben, beziehungsweiſe Schadenerſatz 94
leiſtet ſei; venn N1 bb der Beichtende ernſtlich entſchloſſen ſei,
ſeiner Pflicht hierin nachzukommen. Der Beichtvater wird hier auch
nach der Schwere des Diebſtahls oder de Schadens fragen, nich
bloß die hwere der Sünde 3u erkennen, ſondern weil auch die
Möglichkeit und Leichtigkeit der Reſtitution beurteilt werden muß
und auch weil man bei ſchwereren Reſtitutionen, die vor der Beicht
hätten geleiſtet werden hnnen und ſollen, die Abſolution verſchieben
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muß, bis die Reſtitution geleiſtet iſt, wenn nicht beſondere Gründe
die ſofortige Abſolution fordern. Aehnlich wird man ſich bei Feind  —  20  En immer erkundigen müſſen wie lange ſie chon dauern, oh
ſie aufgegeben ſind oder nicht, welcher Art ſie ſind, weil die Dis
poſition, Möglichkeit nd Pflicht der Ausführung In FrageGefragt muß werden

bei Gelegenheit und Gewohnheit, bei erſterer, ob frei⸗willig oder unfreiwillig, abweſend oder anweſend, wie lange ſie ſchondauert, wie oft ſie On gebeichtet wurde In den Gewo nheits⸗ſündern verdienen die Trunkenbolde Aufmerkſamkeit, deren ſittlichesEmpfinden ehr abgeſtumpft iſt
Die Fragepfli drängt, enn man annehmen kann, daßder Pönitent nicht weiß, vas er viſſen muß, ſei C6 necessitate

medii oder praecepti. weil dann Belehrung eintreten mußManche Fragen wird der Beichtvater regelmäßig ſtellen,ſei CS vor oder nach dem Bekenntnis: vann der Pönitent das letzteCal gebeichtet, ob Er ledig oder verheiratet iſt Die Frage nachtand und Alter kann gut, manchmal notwendig ſein, wird aber
ſonſt oft als indiskret empfunden.

Es entſteht nun die Frage nach der Schwere der Verpflichtung.IM allgemeinen iſt feſtzuhalten: die Pflicht des Beichtvatersfragen iſt eine ſchwere, auch nich ſo — — wie die Pflichtdes Beichtkindes, ſich vollſtändig anzukl oder für die rechte V  OT  2  2
bereitung 3u ſorgen. Doch ſündigt im einzelnen Falle der Beichtvaterdann wer, wenn ſeine Nachläſſigkeit im Fragen derart iſt,daß er weder den Seelenzuſtand des Beichtkindes richtig erkennen,noch ihm paſſende NPittel an geben kann, noch mehr, dadurchdie Giltigkeit des Sakramentes ſe gefährdet iſt Soweit aber
die Vollſtändigkeit M Frage kommt und die Beicht nicht bloß alU
gemein iſt, ſündigt der N  Zeichtvater nicht ſchwer, eu einigeFragen etre der Art Ul Zahl auch Iu bedeutender Sache Inter—läßt Natürlich entſpricht Er ſchweren Verpflichtung de8 Beichtvaters
3u fragen auch die ſchwere ane des Beichtkinde8 zu antworten.

Dieſe allgemeinen Prin üpien ſind klar und leicht verſtänd—liche. Schwieriger iſt die Pra tiſche Uebung der Fragepflicht.Dafür gelten folgende Regeln
I allgemeinen ſpricht die Vermutung dafür, daß derBeichtende den Gegenſtand der Anklage erkennt, we ni beſondereUmſtände das Geenteil nahelegen. Deswegen braucht keine Fragenbei

klagen.
Perſonen, die hinreichend unterrichtet ſind und ſich

Perſonen, die unterri
Wir en letzteres bei, weil CS vorkommen ſoll, daßchtet ind und andere hierin unterrichten müſſen,ſich ſchlecht anklagen.
Der Beichtvater braucht bloß eine ordentliche, nicht eineaußerordentliche Sorgfalt und Bemühung aufzuwenden, auch wenn

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift. I. 1910. 21
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durch außerordentliche Sorgfalt eine noch vollſtändigere Anklage
erzielen önnte. Auch das Beichtkind braucht 10 bei der ewiſſens⸗
erforſchung nur eine ordentliche Sorgfalt, Im Verhältnis 3u enner
Fähigkeit, der ſeit der letzten Beicht verfloſſenen Zeit, der Gewohn⸗
heit zu ſündigen uſw., aufzuwenden, nicht aber eine außerordentliche,
auch wenn PS dadurch eine größere Anzahl von Sünden entdecken
önnte.

Nicht bloß auf die materielle Vollſtändigkeit kommt eS d  .
ſondern auch darauf, daß die Beicht nicht odios werde, daß ein

Beichtvater nicht Unbeliebt, erhaßt werde, daß die (Ute nicht
einen anderen, gar 3u milden errn ufſuchen der wenig oder gar
nichts fragt Darum en die Fragen

nicht neugierig ſein (an frage nichts, Das ſich nicht
auf die Sünden und den Seelenzuſtand bezieht. n würde das
Sakrament entweiht, die Achtung vor dem Beichtvater leidet, das
Beichtkind ſelbſt wird verletzt. Das Beichtkind kann mit vollem

eine rage zurückweiſen und die Antwort verweigern;
der Beichtvater kann die Antwort bekommen: „Hochwürden, das
geht Sie nichts an  —  40 Die Fragen ſeien

nicht indiskret Man rage auch Iun den zur Beicht
gehörigen Gegenſtänden nicht weiter, als hinreichend und erforder⸗
lich ſt, Um den Zweifel abzulegen. Auch wenn ES ſich um einen
Gegenſtand der Beicht handelt, brauchen wir doch die Sache nicht
nach allen Umſtänden, der Perſon der Zeit, des Tte 3 wiſſen
Wie der Schrecken der Beichtväter die Perſonen ſind, die 3 jeder
Sünde eine erzählen, ſo die Aal der Beichtkinder
jener Beichtväter, die auch das Kleinſte ausfragen.

leſe Diskretion iſt beſonders notwendig un en des echſten
Gebotes Hier gilt die Mahnung des Münſterer Paſtoralinſtrumentes:
7 Caste, Caute! Parce! nicht mehr, als nötig ohne Eingehen
auf die näheren Umſtände, ſchon mit Rückſicht auf die dem Sakra  2
mente gebührende Ehrfurcht; der Beichtvater habe immer den Zweck
der Fragepflicht Vor Augen. ASte Im ru und n der inneren
Intention, damit man vom Beichtvater nichts imme argwöhne.
Wenn der Prieſter die Vollſtändigkeit nicht erreichen kann, ohne
einen rohen und unanſtändigen Ausdruck 3 gebrauchen, ſo ſoll EL
lieber auf die Vollſtändigkeit verzichten, auch den Pönitenten, der
etwa gar 3u derb und breit ſeinen Sündenſchmutz vorlegt, Uunter
brechen. ber auch rein In der Intention! Auch der Beichtſtuhl hat
ſeine Gefahren. Dem Beichtvater ſelbſt können bei weitem Ein⸗
dringen Verſuchungen erwachſen; ETL kann aber auch den Pönitenten
ſelbſt durch Fragen zum Sündigen veranlaſſen, vielleicht
mittelbar (aktive und paſſive Sollizitation). Er kann ſich durch ſeine
Unklugheit auch eine Anklage Sollizitation zuziehen, auch
wenn CTL gar nichts Böſes beabſichtigt. Endlich Caute, damit
mentlich junge Pönitenten nicht In der Beichte Sünden lernen, die
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ſie bisher 3 ihrem Vorteil nicht kannten. Die Fragen, die man

ſtellt, ſeien zuerſt allgemein in ezug auf Gedanken, Begierden, Orte.
Hat der Pönitent hier nicht geſündigt, ˙ braucht man nicht weiter
zu fragen Sonſt rag man nach den Berührungen und Werken.
Bei Ungebildeten wird der Gang manchmal auch umgekehrt ſein,
daß man zuerſt nach den Werken ragt, weil ſie die einfachen Ge
danken und Begierden ohne den Vorſatz ſie auszuführen nicht für
Sünden halten. Die Fragen ſeien ferner

nicht importun; man rage nicht alles Mögliche und Un
mögliche, ondern was der Beichtende mit Rückſicht auf Alter, Geſchle
Stand wahrſcheinlich 2 hat Die Beicht ſoll keine Carnifieina COH-
Scientiae ſein Es handelt ich EIn poſitives Gebot, von welchem
moraliſche Unmöglichkeit entſchuldigt. Im Zweifel, ob eine Frage
notwendig ſei, wird VV Iun der Regel beſſer ſein, nicht zu fragen.

Man unterbreche nicht El mit Fragen den Beichtenden,
weil EL ſonſt leicht In ſeiner Anklage verwirrt werden könnte und
nachher ſich beunruhigt, wenn ETL ſich nicht ſo anklagen kann, wie EL

wünſcht; aber auch eswegen, damit nicht der Pönitent, ETL

anfangs gleich gehörig ausgefragt wird, nachher In ſeiner Beicht
zurückhaltender und weniger aufrichtig werde Nur, wenn man fürchtet,
etwas Wichtiges 3u vergeſſen oder der Beichtende Ungehöriges vor
bringt, die Fehler anderer, darf und ſoll man ihn unterbrechen.
Noch weniger darf man durch Zeichen der Verwunderung, des Miß
fallens, charfen Tadel Unterbrechen, weil EL n El ſchwerere
Sünden verſchweigt.

Oft iſt C5 gut, Am Ende den Pönitenten, den man nicht
kennt, In aller Ruhe 3 fragen, ob nicht früher etwas ausgelaſſen
habe, ob ihn nicht noch beunruhige (beſonders bei Sünden
gegen das ſechſte Gebot Haſt du das auch immer gebeichtet?) Da
durch wird manches Sakrilegium gut gemacht, weil der Pönitent
jetzt die früher verſchwiegene Sünde beichtet, oder man merkt Aus
ſeinem Schweigen oder Qus ſeinen verlegenen Antworten, daß
nicht mn Ordnung iſt und bringt ihn nun zur Beichte.

Dem Pönitenten muß man lauben, ob EL nun für oder
ſich redet, wo nicht beſondere Gründe das Mißtrauen recht

fertigen. In ſolchen en kann man die Frage in anderer Form
wiederholen Man rage zuerſt nach den leichteren Dingen, Um den

Es kannPönitenten 3u gewinnen, dann erſt nach den ſchwereren.
aber auch beſſer ſein, zuerſt nach den ſchwereren 3u fragen, beſonders

der Pönitent ſchon Andeutungen gemacht hat, weil, das
Schwerere gefragt iſt, das Uebrige leichter nachfolgt.

OSo geübt wird die Fragepfli befriedigen Unſer eigenes Ge
wiſſen, entlaſten das Gewiſſen des Pönitenten. Vergeſſen wir nie
den dreifachen Blick, den der Beichtvater bei Ausübung ſeines Amtes
tun muß lick in das Herz des Kindes, lick un das erbarmende
Herz Jeſu, lick Q das eigene ündige Herz!

1*


